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6.12.1967 

419/J AnfraEie 

der Abgeordneten Robert W eis z ,"j u n g VJ i r t h, Dr. T u I 1 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend die Ausstellung von Bestö.tigungen nach § 10 AbICJ. 2 ReisegebUhren.­

vorschrift 1955 bei fm Außendienst .eingesetzten Bediensteten der Finanz­

landesdirektionen, welche ihre eigenen Kraftfahrzeuge benUtzen, und Lösung 

des Problems der dienstrechtlichen.Fplgerung~n, die sieb bei einem Verkehrs­

unfall wtihrend eine~ Dienstfahrt ergeben, ohne daß eine solche BestYtigung 

vorhanden ist. -.-.-.-

Der RechnunGshof hat in. seinem Tätigkeitsbericht 1965 festgestellt, 

daß die im Außendi~nst eingesetzten Bediensteten in steigendem 1"1aße zu den 

Reisebewegungen ihre eigenen Kraftfahrzeuge benützen. Sie verrechnen je­

dOCh die Kosten eines Hassenbe förde.ru,ngsmi ttels oder Kilometergeld für 

Fußmärsche, weil ihnen von ihrer Diensteobehörde die gemäß § 10 Abs. 2 

Reisegebührenvorschrift 1955 notwendigen Bescheinigungen für die Geltend­

machung des Kraftfahrzeugkilometergeldes verweigert werden. Es handelt sich 

dabei um eine Bescheinigung des Dienstesinteresses an der BenUtzung des 

beamteneigenen Kraftfahrzeuges. 

Der Rechnungshof regte nun im Hinblick auf die Leistungssteigerung, 

die mit dem zustitzlichen Einsatz von Kraftfahrzeugen verbunden j_st, an, 

in größtmöglichstem Ausmaß Dienstesinteresse~bescheinigungen auszustellen 

und auf den Einsatz beamteneigener Kraftfahrzeuge selbst dann nicht zu ver­

ziChten, wenn diese in dem einen oder anderen Fall etwas höhere Kosten ver­

ursachen sollten. Er stellte sich auf den Standpunkt, daß ein erhöhtes Ab­

gabeaufkommen allenfalls auch Hehrkosten rechtfertigt. Eine Feststellung, 

die bei der derzeitigen angespannten finanziellen Lage, bei der die Steuer­

einkommen möglichst vollständig hereingebracht werden sollten, auf jeden 

Fall zu unterstützen ist. Der Rechnungshof ersuchte daher das Bundes­

ministerium für Finanzen, fUr seinen Bereich die Erstellung der Heise­

rechnuneen einheitlich zu regeln. 

Weiters warf der Rechnungshof die Frage auf, welche dienstlichen Fol­

gerungen sich für jene Bediensteten ergeben, die, ohne im Besitz der Be­

scheinieung eines Dienstesinteresses gemäß § 10 Abs. 2 der ReisegebUhren­

vorschrift 1955 zu sein, eine Dienstfahrt mit dem eigenen Kraftfahrzeug durch­

führen und dabei einen Verkehrsunfall erleiden. Das Bundesministerium fUr 

Finanzen sagte zu, diese Fragen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt 

zu klären. 
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419/J - 2 

daher 
Die gefertigten Abgeordneten richten/an den Herrn Bundesminister für 

Finanzen nachstehende 

Anfrage: 

1) Ist eine Klärung dieser Frage bereits erfolgt? 

2) Wenn ja: Sind Sie bereit, den gefertigten Abgeordneten die Art und 

den Inhalt der Erledigung bekanntzugeben? . 
3) Wenn nein: Was waren die Ursachen, daß in dieser Angelegenheit bjs 

jetzt noch keine Klärung erfolgte? 

4) Sind Sie, Herr tlinister, bereit, anzuordnen, daß der Anregung des 

Rechnungshofes entsprechend im größtmöglichen Ausmaß für Beamte des Außen­

dienstes der Finanzlandesdirektionen bei Dienstfahrten mit beamteneigenen 

Kraftfahrzeugen eine Dienstesinteresse~bescheinigungt gemäß den eingangs 

zitierten gesetzlichen Bestimmungen gegeben w::i.rd, um dadurch auch ein 

größtmögliches Steueraufkommen zu sichern? 

... -.-.-
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